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michtverteidiger: Gesamtstrafe; Rechtskraft einer Ablehnungs'

entscheidung

Drohen einem Angeklagten in mehreren Parallelverfahren Strafen, die letztlich

gesamtstrafenfähig sind und deren Summevoraussichtlich eine Höhe eneicht,

welche das Merkmal der Schwere der zu erwartenden Rechtsfolgen i'S.d. $ 140 Abs' 2

SIPQ begründet, ist.die Verteidigung in jedem Verfahren notwendig, Gemäß $ 141

Abs, 2 Nr, 4 StP0 istdem Angeklagten, wenn ein Fall der notwendigen Verteidigung

vorliegt, auch ohne Antrag ein Pflichtverteidiger sofort beizuordnen. Daher hindert

die Rechtskraft eines Beschlusses, mit dem ein Bestellungsantrag des Beschuldigten

{zunächst) abgewiesen worden ist, nicht die spätere Beiordnung auf Antrag eines

{Wahl-)Verteidigers.
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